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Zwischen Sage GmbH (Sage) und dem Anwender wird folgender Nutzungsvertrag geschlossen: 

 
 
 
 
 
 
 

Endkundennummer:  

Handelsrechtliche Firmenbezeichnung:  

Name, Vorname:  

Straße / Hausnr.:  

PLZ / Ort:  

E-Mail-Adresse:  

Tel./ Fax.:  

Fachhandelsbetreuung durch: 
Debitoren-Nr.: Debitoren-Name: 

  

 

Modul/Paket Nutzungspreis 

 monatlich 

Sage Shop     49,- € 

  

Sage Shop Pro    79,- € 

  

Sage Shop Flat  199,- € 

  

  
 

 

 

Für Rückfragen steht Ihnen gerne die Bestandskundenbetreuung unter Telefon 02161 3535 – 6333 
oder per E-Mail unter vertrieb-C4L@sage.com zur Verfügung. 

 

Zahlungsweise  Bankeinzug  monatlich 
 

   

Nutzungspreis (zzgl. MwSt.) in Euro (€) pro Shop. Die Vertragslaufzeit beträgt initial 12 Monate und verlängert sich dann jeweils um weitere 12 Monaten, 
falls der Vertrag nicht fristgemäß (3-monatige Kündigungsfrist) gekündigt wird. 
 
 
Es gelten die „Lizenzbedingungen Softwaremiete für Sage Produkte für kleine Unternehmen“ der Sage GmbH; Nutzungsbedingungen für den „Sage 
Shop powered by ePages“, welche unter www.sage.de unter "Rechtliches" (Laufende Nr. 26 und 24) einsehbar und herunterladbar sind. 
 
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. 
 
 
 

      

  Ort, Datum Unterschrift Anwender  
 
 
      

  Ort, Datum Unterschrift/ Stempel Partner  
 
 
 
 

 

  

Sage Shop Bestellschein 

Bitte schicken Sie den unterzeichneten Bestellschein an: vertrieb-C4L@sage.com oder: 
Sage GmbH, Niederlassung Mönchengladbach, Hennes-Weisweiler-Allee 16, 41179 Mönchengladbach  

104150213 AriBis GmbH

Andrea Grell
Digital unterschrieben von 
Andrea Grell 
Datum: 2020.09.23 
14:51:20 +02'00'
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SEPA-Basislastschriftmandat – Sage GmbH 
Sage GmbH; Sage GmbH; Franklinstraße 61-63, 60486 Frankfurt a. M.; 
Tel: 069/50007-6633; Fax: 069/50007-1543; E-Mail: credit-ffm@sage.de; www.sage.de  
 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE24ZZZ00000022041 
Mandatsreferenz: ( Kundennummer )  
 
 

Kundennummer 
 
 

Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
 

Straße und Hausnummer 
 
 

Postleitzahl und Ort 
 
 

 
Erteilung eines SEPA-Basislastschriftmandats 
 
Ich ermächtige die Sage GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Sage GmbH auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

 
 
 
BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
IBAN:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 

 
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird mich die Sage GmbH über den Einzug in 
dieser Verfahrensart unterrichten. 
 

 



 

Sage Auftragsverarbeitung V1.6 Seite 1 von 12 

  

Vereinbarung 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten 

(Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO) 
 

zwischen  
 

Name Kunde: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Straße: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PLZ Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sage Kundennummer (falls zur Hand): . . . . . . . . . . . . . 
 

- nachstehend Auftraggeber genannt - 
 

und 
 

Sage GmbH 
Franklinstraße 61-63 

60486 Frankfurt am Main 
 

- nachstehend Auftragnehmer genannt - 
 

- nachstehend einzeln oder gemeinsam auch Parteien genannt - 
 

Diese Vereinbarung konkretisiert die gesetzlichen Rechte und Pflichten, die sich für die Ver-
tragsparteien aus dem anwendbaren Datenschutzrecht und insbesondere aus dem Bundes- 
datenschutzgesetz, aus der Datenschutzgrundverordnung (VO (EU) 2016/679, nachfolgend 
auch „DSGVO“) sowie der nationalen Datenschutzgesetze ergeben, sofern und soweit der Auf-
tragnehmer für den Auftraggeber personenbezogene Daten verarbeitet (siehe Anhang). Sie  
findet Anwendung auf alle Tätigkeiten, die mit dem / den Hauptvertrag / Hauptverträgen (im Ein-
zelnen im Anhang aufgeführt) in Zusammenhang stehen und bei denen Mitarbeiter des Auftrag-
nehmers oder durch den Auftragnehmer beauftragte Dritte mit personenbezogenen Daten des 
Auftraggebers in Berührung kommen können. Als solche Tätigkeiten kommen insbesondere ein 
Direkt- oder Remotezugriff auf das IT-System des Auftraggebers, der Umgang mit einem Echt-
daten enthaltenden Dump / Backup-Datei – vor allem im Zusammenhang mit Support- und  
Consultinganfragen – in Betracht, soweit auf dem IT-System oder in den Echtdaten personen-
bezogene Daten enthalten sind. Weiterhin fallen hierunter Hosting von Software, ASP, SaaS  
oder Cloud basierende Angebote der Softwareüberlassung. Die Laufzeit dieser Vereinbarung 
richtet sich nach der Laufzeit des / der Hauptvertrages / Hauptverträge. Sie endet, ohne dass es 
einer gesonderten Kündigung bedarf mit dem Laufzeitende des letzten verbleibenden, im An-
hang aufgeführten Hauptvertrages. 
 
§ 1 Definitionen 
 
(1) Personenbezogene Daten: Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf 
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“)  
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beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, ins-
besondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen 
identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychi-
schen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 
 
(2) Verarbeitung: Verarbeitung umfasst jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren aus-
geführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezoge-
nen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung 
durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder 
die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 
 
(3) Weisung ist die auf einen bestimmten datenschutzmäßigen Umgang (zum Beispiel Anony-
misierung, Sperrung, Löschung, Herausgabe) des Auftragnehmers mit personenbezogenen  
Daten gerichtete dokumentierte Anordnung des Auftraggebers. Die Weisungen werden anfäng-
lich durch den Hauptvertrag festgelegt und können vom Auftraggeber danach in dokumentierter 
Form durch einzelne Weisungen geändert, ergänzt oder ersetzt werden (Einzelweisung). 
 
§ 2 Anwendungsbereich 
 
(1) Der Auftragnehmer prüft und wartet automatisierte Verfahren oder Datenverarbeitungsanla-
gen im Auftrag, insbesondere die von ihm im Rahmen eines getrennten Vertragsverhältnisses 
überlassene Standardsoftware und bietet im Rahmen seiner Serviceangebote weitergehende 
Hilfestellungen im Umgang mit der Software an. Ferner bietet er Softwareprodukte auch im 
Rahmen von Hosting, ASP, SaaS oder Cloud basierender Angebote an. Im Rahmen dieser  
Tätigkeiten kann in besonderen Konstellationen ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht 
ausgeschlossen werden. Die umfassten Tätigkeiten sind in der Leistungsbeschreibung des / der 
Hauptvertrages / Hauptverträge konkretisiert. Der / Die Hauptvertrag / Hauptverträge sind ferner 
im Anhang zu dieser Vereinbarung, unter Nennung der jeweils betroffenen Datenkategorien, 
aufgeführt. Die Auflistung wird von den Parteien bei Wegfall oder Neuabschluss eines weiteren 
Hauptvertrages, der auch Auftragsverarbeitung zum Gegenstand hat, fortlaufend aktualisiert. 
 
(2) Die nach diesem Vertrag den Parteien auferlegten Rechte und Pflichten gelten nur während 
der Laufzeit des Vertrages und innerhalb dieses Zeitraums nur in den Zeitabschnitten bei denen 
tatsächlich eine Auftragsverarbeitung durchgeführt wird oder eine vergleichbare Gefahrenlage 
für personenbezogene Daten, für die der Auftraggeber verantwortliche Stelle ist, gegeben ist. 
 
§ 3 Pflichten des Auftragnehmers 
 
(1) Der Auftragnehmer darf Daten nur im Rahmen des Auftrages und der Weisungen des Auf-
traggebers erheben, verarbeiten oder nutzen. Darüber hinaus kann sich im Einzelfall für den 
Auftragnehmer eine gesetzliche Verpflichtung zur Verarbeitung personenbezogener Daten  
ergeben. In diesem Fall teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber diese rechtlichen Anforde-
rungen vor der Verarbeitung mit, es sei denn, die betreffende rechtliche Verpflichtung verbietet 
eine solche Mitteilung wegen wichtigen öffentlichen Interesses. 
 
(2) Der Auftragnehmer wird in seinem Verantwortungsbereich die innerbetriebliche Organisation 
so gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des anwendbaren Datenschutzrechts 
gerecht wird. Er wird die geeigneten und gesetzlich erforderlichen technischen und organisatori-
schen Maßnahmen treffen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. 
Dies beinhaltet insbesondere 
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· die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten; 
· die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Sys-

teme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen; 
· die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu 

ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen; 
· ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirk-

samkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Sicherheit der Verarbeitung. 

 
Eine Darstellung der technischen und organisatorischen Maßnahmen ist diesem Vertrag als  
Anhang beigefügt. 
 
(3) Der Auftragnehmer gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten befugten Personen für die Zeit ihrer Tätigkeit wie auch nach Beendigung des Beschäftig-
tenverhältnisses zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen 
Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegen. 
 
(4) Der Auftragnehmer hat einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestellt und teilt dem 
Auftraggeber die Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten mit.  
 
(5) Im Rahmen des Zumutbaren und Erforderlichen sowie unter Berücksichtigung der Art der 
Verarbeitung und der vorliegenden Informationen unterstützt der Auftragnehmer den Auftrag-
geber mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen bei der Erfüllung der  
gesetzlichen Pflichten, die den Auftraggeber als Verantwortlichen treffen (u.a. bei der Wahrneh-
mung von Betroffenenrechten, der Durchführung von Kontrollen durch die zuständige Daten-
schutzaufsichtsbehörde sowie bei der Erfüllung gesetzlicher Informationspflichten gegenüber 
Betroffenen und Datenschutzbehörden). 
 
(6) Überlassene Datenträger sowie sämtliche hiervon gefertigten Kopien oder Reproduktionen 
verbleiben im Eigentum des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat diese sorgfältig zu verwah-
ren, so dass sie Dritten nicht zugänglich sind. Die datenschutzkonforme Vernichtung von Test- 
und Ausschussmaterial übernimmt der Auftragnehmer auf Grund einer Einzelbeauftragung 
durch den Auftraggeber. In besonderen, vom Auftraggeber zu bestimmenden Fällen erfolgt eine 
Aufbewahrung bzw. Übergabe. 
 
(7) Die Erfüllung der vorgenannten Pflichten ist vom Auftragnehmer zu kontrollieren und auf 
Verlangen in geeigneter Weise nachzuweisen. 
 
(8) Die Auftragsverarbeitung darf nur innerhalb des Gebiets eines Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum stattfinden. Eine Verlagerung in ein Drittland außerhalb dieses Gebietes bedarf 
der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. 
 
§ 4 Pflichten des Auftraggebers  

(1) Der Auftraggeber ist im Sinne des anwendbaren Datenschutzrechts für die Verarbeitung von 
Daten im Auftrag durch den Auftragnehmer verantwortlich (Verantwortlicher). Die Beurteilung 
der Zulässigkeit der Datenverarbeitung obliegt dem Auftraggeber. 
 
(2) Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit ergänzende Weisungen bezüglich Zweck, Art und 
Umfang der Verarbeitung von Daten an den Auftragnehmer zu erteilen (Einzelweisung). Der 
Auftragnehmer darf die Ausführung zusätzlicher oder geänderter Datenverarbeitungen verwei-
gern, wenn sie zu einer erheblichen Änderung des Arbeitsaufwands führen würden.  
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(3) Der Auftraggeber ist für die Wahrung der Betroffenenrechte verantwortlich. Sollten Dritte  
gegen den Auftragnehmer aufgrund von angeblich unrechtmäßigen Datenverarbeitungen An-
sprüche geltend machen, wird der Auftraggeber, soweit diese angeblich unrechtmäßigen Verar-
beitungen auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Auftraggebers beruhen, den Auftragnehmer von 
allen solchen Ansprüchen freistellen. Soweit vom Leistungsumfang im Hauptvertrag / in den 
Hauptverträgen umfasst, wird der Auftragnehmer den Auftraggeber nach dokumentierter Wei-
sung bei der Erfüllung der Ansprüche Betroffener unterstützen (insbesondere hinsichtlich Be-
richtigung, Löschung und Sperrung von Daten). 
 
(4) Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unverzüglich und vollständig zu informieren, wenn 
er bei der Prüfung der Auftragsergebnisse Fehler oder Unregelmäßigkeiten bzgl. datenschutz-
rechtlicher Bestimmungen feststellt. 
 
§ 5 Kontrollrechte und -pflichten 
  
(1) Der Auftraggeber überzeugt sich vor der Aufnahme der Datenverarbeitung und sodann  
regelmäßig von den technischen und organisatorischen Maßnahmen des Auftragnehmers und 
dokumentiert das Ergebnis. Die hierfür erforderlichen Informationen werden dem Auftraggeber 
gemäß nachfolgendem Absatz zur Verfügung gestellt. 
 
(2) Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber alle erforderlichen Informationen zum Nachweis 
der Einhaltung der in diesem Vertrag geregelten Pflichten zur Verfügung. Er ermöglicht und 
trägt bei zu Überprüfungen – einschließlich Inspektionen –, die vom Auftraggeber oder einem 
anderen von diesem beauftragten Prüfer durchgeführt werden. 
 
(3) Die Häufigkeit der Kontrollen soll maximal einmal jährlich erfolgen. Hiervon unbenommen  
ist das Recht des Auftraggebers, anlassbezogen weitere Kontrollen im Fall von Verletzungen 
datenschutzrechtlicher Pflichten durch den Auftragnehmer durchzuführen. 
 
(4) Nach Wahl des Auftragnehmers kann der Nachweis der Einhaltung der technischen und  
organisatorischen Maßnahmen anstatt durch eine Vor-Ort Kontrolle durch die Vorlage eines  
geeigneten Testats, von Berichten oder Berichtsauszügen unabhängiger Instanzen (z.B. Wirt-
schaftsprüfer, Revisor, interner oder externer Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, 
Datenschutzauditor, Qualitätsauditor) oder einer geeigneten Datenschutz-Zertifizierung durch 
eine zugelassene Stelle erbracht werden ("Zertifizierungsurkunde"). Die Zertifizierungsurkunde 
muss es dem Auftraggeber in angemessener Weise ermöglichen, sich von der Einhaltung der 
technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Anhang zu überzeugen.  
 
§ 6 Subunternehmer 
 
(1) Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass der Auftragnehmer zur Erfüllung seiner  
vertraglich vereinbarten Leistungen, die im Anhang benannten, weiteren Auftragsverarbeiter 
(Subunternehmer) einschaltet. Über eine Änderung der genannten Subunternehmer wird der 
Auftragnehmer den Auftraggeber informieren und ihm die Möglichkeit geben, gegen derartige 
Änderungen einen Einspruch zu erheben. 
 
(2) Im Übrigen ist die Beauftragung von Subunternehmern durch den Auftragnehmer nur mit 
vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem, 
dem Auftragnehmer nachzuweisendem Grund verweigert werden. Im Fall der Einschaltung von 
im Sinne der §§ 15 ff. AktG mit dem Auftragnehmer verbundenen Unternehmen als Subunter-
nehmer erteilt der Auftraggeber hiermit schon jetzt ausdrücklich seine Zustimmung. 
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(3) Der Auftragnehmer wird weiteren Auftragsverarbeitern vertraglich dieselben Pflichten wie 
nach diesem Vertrag auferlegen, einschließlich hinreichender Garantien dafür, dass die geeig-
neten technischen und organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verar-
beitung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen erfolgt. Durch schriftliche Aufforderung 
ist der Auftraggeber berechtigt, vom Auftragnehmer Auskunft über den wesentlichen Vertragsin-
halt und die Umsetzung der datenschutzrelevanten Verpflichtungen des Unterauftragnehmers 
zu erhalten, erforderlichenfalls auch durch Einsicht in die relevanten, datenschutzbezogenen 
Vertragsunterlagen. 
 
§ 7 Informationspflichten 
 
(1) Sollten die Daten des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Pfändung oder Beschlag-
nahme, durch ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereignisse oder 
Maßnahmen Dritter gefährdet werden, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich 
darüber zu informieren. Der Auftragnehmer wird alle in diesem Zusammenhang Verantwortli-
chen unverzüglich darüber informieren, dass die Hoheit und das Eigentum an den Daten aus-
schließlich beim Auftraggeber als Verantwortlichem im Sinne des anwendbaren Datenschutz-
rechts liegen. 
 
(2) Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darauf aufmerksam machen, wenn 
eine vom Auftraggeber erteilte Weisung seiner Meinung nach gegen gesetzliche Vorschriften 
verstößt (Art. 28 Abs. 3 Satz 3 DSGVO). Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung 
der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Verantwortlichen beim 
Auftraggeber nach Überprüfung bestätigt oder geändert wird. 
 
§ 8 Vertragsdauer und -beendigung 
 
(1) Die Laufzeit dieser Vereinbarung entspricht der Laufzeit des letztbestehenden Hauptvertra-
ges. 
 
(2) Nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungstätigkeiten bzw. nach Beendigung der 
Vereinbarung hat der Auftragnehmer nach Wahl des Auftraggebers alle personenbezogenen 
Daten zu löschen oder herauszugeben. Dies gilt nicht, soweit für den Auftragnehmer auf Grund-
lage des anwendbaren Datenschutzrechts eine Verpflichtung zur Speicherung der personenbe-
zogenen Daten besteht (z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflicht). 
 
(3) Der Auftraggeber legt die Maßnahmen zur Rückgabe der überlassenen Datenträger und / 
oder Löschung der gespeicherten Daten nach Beendigung des Auftrages vertraglich oder durch 
Weisung fest. 
 
§ 9 Schlussbestimmungen 
 
(1) Die Parteien sind sich einig, die vorliegende Vereinbarung einschließlich Anhang im Fall von 
Änderungen, Anpassungen und / oder Ergänzungen datenschutzrechtlicher Bestimmungen – 
insbesondere der DSGVO und / oder der jeweils nationalen Datenschutzgesetze – einvernehm-
lich anzupassen und zu ändern. 
 
(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung und aller ihrer Bestandteile - einschließ-
lich etwaiger Zusicherungen des Auftragnehmers - bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung 
und des ausdrücklichen Hinweises darauf, dass es sich um eine Änderung bzw. Ergänzung die-
ser Bedingungen handelt. Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses Formerfordernis. 
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(3) Soweit der Auftragnehmer den Auftraggeber gemäß §3 Abs. 5 bzw. §4 Abs. 3 dieser Verein-
barung unterstützt oder der Auftraggeber dem Auftragnehmer gemäß §4 Abs. 2 bzw. §8 Abs. 3 
dieser Vereinbarung ergänzende Weisungen erteilt und hierdurch Aufwände anfallen, die unver-
hältnismäßig oder nicht vom Leistungsumfang im Hauptvertrag / in den Hauptverträgen gedeckt 
sind, wird der Auftragnehmer dies im Vorfeld der Umsetzung dem Auftraggeber mitteilen. Be-
steht der Auftraggeber dennoch auf der Umsetzung, kann der Auftragnehmer die Durchführung 
von einer Kostenübernahmezusage des Auftraggebers abhängig machen. 
 
(4) Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts sowie der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts. Ausschließ-
licher Gerichtsstand ist Frankfurt am Main. 
 
(5) Sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit 
der übrigen Regelungen des Vertrages nicht. 
 
 
______________________________ Frankfurt, 10.9.2019 
Ort, Datum 
 
 
______________________________ __________________________________ 
Auftraggeber     Auftragnehmer 
 
 
______________________________ Achim Hubert 
Ihr Name bitte in Druckbuchstaben  Datenschutzbeauftragter Sage GmbH 
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Anhang: BMS (Business Management Software) 

Zutreffendes 
bitte 

ankreuzen 
Hauptvertrag Betroffene 

Datenkategorien 
und Personen * 

Subunternehmer / Standort 
der Datenverarbeitung / 

erbrachte Teilleistungen ** 

o Kundenmanagement (CRM) / Sage CRM 1, 2, 3, 8 Sage Technologies  
Limited, Dublin, Irland 

(d) 

o Sage New Classic Finanzbuchhaltung 
(Sage New Classic oder Classic Line; Standard oder Professional) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 - 

o Sage New Classic Warenwirtschaft 
(Sage New Classic oder Classic Line; Standard oder Professional) 

1, 2, 3, 4, 5 - 

o Sage New Classic Produktion 
(Sage New Classic oder Classic Line; Standard oder Professional) 

2, 3, 7 - 

o Sage 100 Rechnungswesen 
(Sage 100, Sage 100Cloud, Office Line oder Office Line Evolution; 
Basic oder Business, Flex oder Complete; Office Line 24) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 als Hosting Paket: 
elabs, Frankfurt a.M. 

(a, b) 

o Sage 100 Warenwirtschaft 
(Sage 100, Sage 100Cloud, Office Line oder Office Line Evolution; 
Basic oder Business, Flex oder Complete; Office Line 24) 

1, 2, 3, 4, 5 als Hosting Paket: 
elabs, Frankfurt a.M. 

(a, b) 

o Sage 100 Produktion 
(Sage 100, Sage 100Cloud, Office Line oder Office Line Evolution; 
Basic oder Business, Flex oder Complete; Office Line 24) 

2, 3, 7 als Hosting Paket: 
elabs, Frankfurt a.M. 

(a, b) 

o Sage 100 XRM 
(Sage 100, Sage 100Cloud, Office Line oder Office Line Evolution; 
Basic oder Business, Flex oder Complete) 

1, 2, 3, 8 Bauknecht Softfolio.crm, 
Schramberg (d) 

o Sage Aufgaben-Center 
(Sage New Classic oder Classic Line; Standard oder Professional; 
Sage 100, Sage 100Cloud, Office Line oder Office Line Evolution; 
Basic oder Business, Flex oder Complete; Office Line 24) 

1, 2, 4, 5, 6, 7 als Hosting Paket: 
elabs, Frankfurt a.M. 

(a, b) 

o Sage E-Bilanz 
(Sage 50, Sage New Classic oder Classic Line; Standard oder Profes-
sional; Sage 100, Sage 100Cloud, Office Line oder Office Line Evolu-
tion; Basic oder Business, Flex oder Complete) 

1, 2, 4, 5, 6 - 

o Dokumenten Management (DMS) 
(Sage New Classic oder Classic Line; Standard oder Professional; 
Sage 100, Sage 100Cloud, Office Line oder Office Line Evolution; 
Basic oder Business, Flex oder Complete) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 - 

o Webclient 
(Sage New Classic oder Classic Line; Standard oder Professional; 
Sage 100, Sage 100Cloud, Office Line oder Office Line Evolution; 
Basic oder Business, Flex oder Complete) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 

o Sage Shop (Webshop) 
(Sage 50, Sage 100, Sage 100Cloud, Office Line,  
Office Line Evolution oder Office Line 24) 

1, 2, 4, 5 ePages, Hamburg 
(a, b, c, d) 

o Sage Office Online 
Auftrag und Rechnung 

1, 2, 3, 4, 5 elabs, Frankfurt a.M. 
(a, b) 

o Sage Office Online 
Finanzen und Buchhaltung 

1, 2, 3, 4, 5, 6 elabs, Frankfurt a.M. 
(a, b) 

o Sage One Angebot & Rechnung 1, 2, 3, 4, 5, 6 AWS, Dublin, Irland 
(a) 

o Sage One Finanzen & Buchhaltung 1, 2, 3, 4, 5, 6 AWS, Dublin, Irland 
(a) 

o PC-Kaufmann 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 

o Sage 50Cloud 
(GS-Office, Sage 50, Sage 50c) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 - 

o Sage 50 Cloud Auftrag App 1 MS Azure Cloud, 
Dublin (a) + 

weitere Sage Niederlas-
sungen innerhalb der 

EU/EWR (b, c) 

o Sage Payment Cloud 
(Sage 50, Sage 50Cloud) 

1, 4, 5 AWS, Dublin, Irland (a) + 
weitere Sage Niederlas-

sungen innerhalb der 
EU/EWR (b, c) 
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o Sage 50 Handwerk 
(HWP, Sage 50 Handwerk, PRIMUS SQL-Edition) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 

o Sage 50 Handwerk mO -  
Mobiler Kundenservice 

1, 2, 3, 7, 8 Mobile Objects, Büren  
(b, c, d) + 

RZ in Paderborn (a) 

o DMS für Sage 50 Handwerk 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d.velop, Gescher (b, c, d) + 
AWS, Frankfurt a.M. (a) 

o GS-Verein 1, 2, 3, 4, 5 - 

o GS-Adressen 
(GS-Adressen, Sage 50 Adressen) 

1, 3 - 

o Betriebsprüferarchiv 
(bis 31.1.2019 AWS, ab 1.2.2019 One Drive, Microsoft) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Microsoft, Dublin, Irland 
(a, b, c) 

o MS-Office 365 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Microsoft, Dublin, Irland 
(a, b, c) 

o One Drive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Microsoft, Dublin, Irland 
(a, b, c) 

 
* Datenkategorien und Personen: 

1. Kontaktdaten und -historie bzgl. natürlicher Personen d.h. Kunden, Lieferanten, Ansprechpartner von Firmen, 
Interessenten und Vertretern 

2. Daten zur Geschäftshistorie von Kunden, Lieferanten und Vertretern 
3. Daten von Mitarbeitern bzw. Anwendern des Systems 
4. Daten zu finanziellen Transaktionen von Kunden, Lieferanten und Vertretern 
5. Daten zu Bankverbindungen und Zahlungsarten von Kunden, Lieferanten und Vertretern 
6. Daten zur Vermögens- und Ertragssituation von Kunden und Lieferanten 
7. Daten zu Arbeitszeiten und Abläufen von Mitarbeiter 
8. Sonstige (unstrukturierte) personenbezogene Daten von Kunden, Lieferanten, Ansprechpartnern von Firmen, 

Interessenten, Vertretern, Mitarbeitern und Anwendern des Systems 

Soweit eines der o.g. Produkte nicht den Funktionsumfang aufweist, entfallen die Datenkategorien für einige der ge-
nannten Personen. Gleichzeitig ist es aber auch in einigen Produkten möglich, individuell die Datenkategorien zu er-
weitern oder anders als vorgesehen zu nutzen. Dies obliegt gemäß §4 (2) der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung 
dem Verantwortlichen. 

 

** Vom Subunternehmer erbrachte Teilleistungen 

a. Rechenzentrum, Standort der Speicherung der Daten 
b. System-Administration von Servern und Services 
c. Bereitstellung und Betrieb von Online-Produkten 
d. 3-Level-Support bei Supportanfragen oder Remote-Support 

 



Sage Auftragsverarbeitung V1.6 Seite 9 von 12 

Anhang: HCM (Human Capital Management) 

Zutreffendes 
bitte 

ankreuzen 
Hauptvertrag 

 

Betroffene 
Datenkategorien 
und Personen * 

Subunternehmer / Standort 
der Datenverarbeitung / 

erbrachte Teilleistungen ** 

o Sage HR Personalabrechnung 
(Sage HR Suite, Lohnbüro, Personalwirtschaft)  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15 - 

o Sage HR DATA Service 1, 4 Cronon AG, Berlin (a) + 
weitere Sage Niederlas-

sungen innerhalb der 
EU/EWR (b, c) 

o Sage HR Personalmanagement 1, 2, 5, 6, 7, 10, 13, 15 - 

o Sage HR Bewerbermanagement 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13 -  

o Sage HR Bewerbermanagement online 1, 2, 13 Cronon AG, Berlin (a) + 
weitere Sage Niederlas-

sungen innerhalb der 
EU/EWR (b, c) 

o Sage HR Zeitmanagement 1, 3, 6, 11 - 

o Sage HR Mobile Zeiterfassung 1, 11 Cronon AG, Berlin (a) + 
weitere Sage Niederlas-

sungen innerhalb der 
EU/EWR (b, c) 

o Sage HR Mitarbeiterportal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 - 

o Sage HR Reisekosten  1, 5, 12 - 

o Sage HR Hosting Service 14 Cronon AG, Berlin oder Dt. 
MS Azure Cloud bei T-Sys-
tems, Frankfurt a.M. (a) + 
weitere Sage Niederlas-

sungen innerhalb der 
EU/EWR (b, c) 

o Sage HR Lohnabrechnung Service (BPO) 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15 Cronon AG, Berlin oder Dt. 
MS Azure Cloud bei T-Sys-
tems, Frankfurt a.M. (a) + 
weitere Sage Niederlas-

sungen innerhalb der 
EU/EWR (b, c) 

o Sage HR Lohnabrechnung Service –  
Druck und Versand 

1, 3, 4, 5, 8 Swiss Post Solutions 
GmbH, Bamberg (a, b, c, 
e) + Dt. MS Azure Cloud 
bei T-Systems, Frankfurt 

a.M. (a) 

o Sage Business Cloud Lohnabrechnung 
(Sage One Lohn & Gehalt, Sage Entgelt & Personal) 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 15 Cronon AG, Berlin (a) + 
weitere Sage Niederlas-

sungen innerhalb der 
EU/EWR (b, c) 

o Sage Lohn XL 1, 2, 3, 4, 5, 8, 15 - 

o Sage Lohn XL Hosting Service 14 Netz 16, Augsburg 
(a, b, c) 

o Sage Lohn XL Outsourcing 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15 Netz 16, Augsburg 
(a, b, c) 

o Sage HR Digitale Personalakte (dPA) 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15 - 

o Sage HR Archiv 1, 3, 4, 5, 8 TMS, Bremen (a, b, c) 
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* Datenkategorien und Personen: 

1. Personenstammdaten (z.B. Name, Titel, Geburtsdatum, Geschlecht, Anschrift) von Mitarbeitern und Bewerbern 
2. Kommunikationsdaten (z.B. Telefon, Nebenstelle, Fax, E-Mail, IP-Adresse) von Mitarbeitern und Bewerbern 
3. Daten in Zusammenhang mit der Lohn- und Gehaltsabrechnung (z.B. Familienstand, Schwerbehinderungs-

grade, Beruf, Religion, Nationalität) von Mitarbeitern 
4. Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Daten (z.B. Steuernummer, Krankenversicherung) von Mitarbeitern 
5. Kontoverbindungsdaten von Mitarbeitern und ggfls. Bewerbern 
6. Vertragsstammdaten von Mitarbeitern 
7. Mitarbeiterhistorie 
8. Vertragsabrechnungs- und Zahlungsdaten von Mitarbeitern und ggfls. Bewerbern 
9. Auskunftsangaben von Dritten zu einem Bewerber 
10. Gerichtliche oder außergerichtliche Verfahrensdaten (z.B. Abmahnungen) von Mitarbeitern 
11. Daten der Zeiterfassung und der Gebäudezugangskontrolle von Mitarbeitern 
12. Unterlagen zu Reisen von Mitarbeitern und ggfls. von Bewerbern 
13. Bewerbungsunterlagen (inkl. Bilder) und Zeugnisse von Mitarbeitern und Bewerbern 
14. Daten von Mitarbeitern, die zum Betrieb der Software im Rechenzentrum nötig sind. 
15. Sonstige Arten von personenbezogenen Daten (Bruttolohndatei) 

Die Entscheidung, welche Arten von personenbezogenen Daten von Mitarbeitern bzw. Bewerbern mit den o.g. IT-
Produkten zusätzlich zu den genannten Datenkategorien verarbeitet werden obliegt gemäß § 4 (2) der Vereinbarung 
zur Auftragsverarbeitung dem Verantwortlichen. 

 

** Vom Subunternehmer erbrachte Teilleistungen 

a. Rechenzentrum, Standort der Speicherung der Daten 
b. System-Administration von Servern und Services 
c. Bereitstellung und Betrieb von Online-Produkten 
d. 3-Level-Support bei Supportanfragen oder Remote-Support 
e. Erbringung von spezifischen Teilleistungen (z.B. Druckservice) 
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Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) i.S.d. Art 32 DSGVO 
betreffend Softwarepflegeleistungen der Sage GmbH 

(d.h. Zugriffe im Rahmen der Fehleranalyse Software und Remotesupport sowie Consulting) 
Stand: 10.9.2019 

 
Organisationen, die selbst oder im Auftrag personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, 
haben die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Aus-
führung der Vorschriften der Datenschutzgesetze zu gewährleisten. Erforderlich sind Maßnahmen nur, 
wenn ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. 

1. Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO) 

1.1 Zutrittskontrolle 

Der allgemeine Zutritt zum Gebäude erfolgt über ein elektronisches Zutrittskontrollsystem. Besucher müs-
sen sich am Empfang anmelden, Ihre Identität wird überprüft und sie dürfen nur in Begleitung die Räum-
lichkeiten betreten. 

Der Zutritt zum Serverraum wird über ein elektronisches Zutrittskontrollsystem kontrolliert. Es haben nur 
ausgewählte Mitarbeiter der IT Zugang. 

Alle Räumlichkeiten sind außerhalb der Arbeitszeiten mittels Alarmanlage gesichert. Alarmbereitschaft 
eines Wachschutzes ist gegeben. 

1.2 Zugangskontrolle 

Für die Anmeldung an das Netzwerk ist ein Kennwort mit einer vorgegebenen Mindestlänge erforderlich. 
Dabei sind Zahlen und Sonderzeichen zu verwenden sowie Groß- und Kleinschreibung zu beachten. Für 
Zugriffe außerhalb des VPN wird eine 2-Faktor-Authentifizierung verlangt. 

Eine automatische Sperrung des Benutzers erfolgt nach drei falschen Eingaben bei der Benutzeranmel-
dung. Das Kennwort ist spätestens nach 90 Tagen zu ändern. Die Aufforderung dazu erfolgt automatisch. 
Eine Aktivierung des Bildschirmschoners erfolgt nach 10 Minuten und kann nur wieder über Passwortein-
gabe freigegeben werden. 

Benutzerauthentifizierung wird mittels eines zentralen Verzeichnisdienstes abgebildet. Grundsätzlich und 
soweit nicht technisch notwendig, ist ein Zugang zu Auftragsdaten nur mittels personifizierten Accounts 
zugelassen. 

Das System wird durch eine Firewall ständig überwacht. Es gibt eine Antivirus-Software auf System-
ebene. Darüber hinaus ist für das Mail-System eine Antivirus-Software je Client sowie Server installiert. 
Es werden ausschließlich IT-Systeme eingesetzt, die vom Hersteller durch regelmäßige Sicherheitsup-
dates unterstützt werden. 

1.3 Zugriffskontrolle 

Die Zugriffskontrolle ist in differenzierten Berechtigungen auf Menü-Ebene eingerichtet. Ein elektronischer 
Datensafe überwacht den Zugang der Supportmitarbeiter zu Kundendaten. Zugriffe auf Anwendungen 
werden protokolliert. 

1.4 Trennungskontrolle 

Soweit eine getrennte Verarbeitung und Auswertung der Datenbestände erforderlich sind, werden diese 
entsprechend eingerichtet. Dazu gibt es eine eigene Domain für Tests. 

1.5 Pseudonymisierung (Art. 32 Abs. 1 lit. a DSGVO; Art. 25 Abs. 1 DSGVO) 

Kann für Softwarepflegeleistungen nur eingeschränkt umgesetzt werden. Die Datenbanken der Sage Pro-
dukte und unserer internen IT-Systeme sind normalisiert – soweit die Business Prozesse es nicht anders 
erfordern. Das heißt, personenbezogene Daten werden in eigenen Datenbanktabellen gespeichert und 
sind mit den Vorgängen über Schlüssel verknüpft. Passwörter werden verschlüsselt gespeichert. 

2. Integrität (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO) 

2.1 Weitergabekontrolle 

Der Transport außerhalb des jeweiligen Netzwerks erfolgt verschlüsselt. Hierzu werden starke Verschlüs-
selungsalgorithmen eingesetzt. Kundendaten können nur elektronisch direkt in den Datensafe übermittelt 
werden. Personenbezogene Daten aus dem Datensafe werden nicht weitergegeben. Sie werden mit Ab-
schluss eines Supporttickets automatisch nach einer Frist von 4 Wochen gelöscht. 
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Alle gemäß §§15 ff. AktG verbundenen Unternehmen in Zentraleuropa (D, A und CH) sind über eine 
Standleitung zwischen den Standorten verbunden. 

2.2 Eingabekontrolle 

Alle Netzwerkan- und -abmeldungen sowie sämtliche Transaktionen (z.B. Neuanlagen, Veränderungen, 
Löschungen) werden protokolliert. Die Protokolle werden hinsichtlich unberechtigter Zugriffe analysiert 
und nach 6 Monaten gelöscht. 

3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO) 

3.1 Verfügbarkeitskontrolle 

Es wird ein wöchentliches Backup (Vollsicherung) durchgeführt. Dazu wird zusätzlich täglich inkrementell 
gesichert. Die Sicherung erfolgt in zwei räumlich getrennten Rechenzentrums-Bereichen auf entspre-
chenden Storage Systemen. 

Es wird ein RAID-Verfahren bei den Festplattensicherungen eingesetzt. Unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung (USV) samt Überspannungsschutz ist vorhanden. 

Durch den Einsatz der Firewall und der Antivirus-Software für das Mail-System und alle Server, sowie An-
tivirus-Software je Client wird die Verfügbarkeit technisch bestmöglich sichergestellt. 

4. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung 
(Art. 32 Abs. 1 lit. d DSGVO, Art. 25 Abs. 1 DSGVO) 

4.1 Datenschutz-Management 

Alle Mitarbeiter bei Sage sind auf das Datengeheimnis verpflichtet. Es erfolgt eine regelmäßige Unterwei-
sung der Mitarbeiter im Datenschutz. Ein Datenschutzkonzept und eine IT-Policy wurden erstellt. Zusätz-
lich existieren Sage-weit geltende Richtlinien zur Informationssicherheit und zum Schutz personenbezo-
gener Daten. OneTrust dient als konzernweite Software-Lösung für das Management des Datenschutzes. 

Ein Datenschutzbeauftragter wurde bestellt, E-Mail-Adresse: datenschutzbeauftragter@sage.com. Die 
Organisation kommt den Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DSGVO nach. Für die Bearbeitung 
von Auskunftsanfragen seitens Betroffener existiert ein formalisierter Prozess. Für die eingesetzten IT-
Systeme und Prozesse existieren Verarbeitungsverzeichnisse. Die Wirksamkeit unserer technischen und 
organisatorischen Schutzmaßnahmen wird in Abstimmung mit dem Sage-Konzern regelmäßig überprüft. 

4.2 Incident-Response-Management 

Firewalls, Spamfilter und Virenscanner werden eingesetzt und regelmäßig aktualisiert. Daneben existie-
ren Systeme zur Intrusion Detection und Prevention. Eine Policy regelt den Umgang mit Sicherheitsvor-
fällen. Es gibt Alarmpläne und eine Dokumentation von Sicherheitsvorfällen und Datenpannen. Dabei 
werden der Datenschutzbeauftragte, der Security Officer sowie die Rechtsabteilung stets involviert. In  
Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten erfolgen Meldungen gegenüber den Aufsichtsbehörden. 

4.3 Datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 Abs. 2 DSGVO) 

Die Prozesse für Softwarepflegeleistungen, die im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten ste-
hen, sind klar definiert und die involvierten Mitarbeiter sind per bindender Arbeitsanweisung entsprechend 
verpflichtet. Dazu gehört, dass Kundendaten nur über den Datensafe entgegengenommen und verwaltet 
werden. Die Mitarbeiter sind angehalten nicht mehr personenbezogene Daten zu erheben, als für den je-
weiligen Zweck erforderlich sind. Aufzeichnungen von Remote-Sitzungen werden nach 4 Wochen auto-
matisch gelöscht. 

4.4 Auftragskontrolle (Outsourcing an Dritte) 

Unsere Mitarbeiter kennen den Datenverarbeitungszweck. Sie erhalten Weisungen zum Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten. Spezielle Unterauftragsverhältnisse (Subunternehmer) werden schriftlich beauf-
tragt und sind bei den jeweiligen Produkten bzw. Services im Anhang zur AV-Vereinbarung aufgeführt. 
Zwischen den einzelnen Sage-Gesellschaften bestehen Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung (C2C 
und C2P) auf Basis von EU-Standardvertragsklauseln. 



Lizenzbedingungen Softwaremiete für Sage Produkte für kleine Unternehmen  

(Stand 07/2019) 

 
1. Vertragsgegenstand 

Sage räumt dem Anwender das nicht 
ausschließliche, zeitlich befristete 
Recht ein, die lizenzierte Software 
nebst Dokumentation während der 
Vertragslaufzeit gemäß der nachfol-
genden Lizenzbedingungen in der 
Bundesrepublik Deutschland zu nut-
zen; im Übrigen verbleiben alle 
Rechte an der Software und der Doku-
mentation bei Sage und deren Lizenz-
gebern. 
 
Gegenstand des Vertrags ist die Soft-
ware in der bei Vertragsschluss allge-
mein von Sage herausgegebenen 
Version. Eine detaillierte Funktionsbe-
schreibung der erworbenen Software 
ist auf Anfrage bei Sage oder im Inter-
net unter www.sage.de auf den Infor-
mationsseiten bezüglich des konkre-
ten Produktes als Bestandteil des Pro-
duktdatenblattes erhältlich. Die Leis-
tung von Sage beinhaltet keinen An-
spruch des Anwenders auf Vornahme 
von Programmerweiterungen oder 
Programmänderungen nach Bereit-
stellung der Software, auch nicht, 
wenn diese aufgrund gesetzlicher Än-
derungen notwendig werden. Für die 
Beschaffung derartiger Programmer-
weiterungen oder -änderungen, ein-
schließlich Anpassungen der Software 
an geänderte rechtliche Bestimmun-
gen, ist der Anwender verantwortlich. 
Sage bietet entsprechende Leistun-
gen im Rahmen separater Software-
wartungs- und Supportverträge an, 
deren Abschluss dem Anwender frei-
steht. 
 
Die von Sage im Rahmen der Leis-
tungserbringung verwendeten techni-
schen Standards und Sicherheitsmaß-
nahmen sind in der Produktbeschrei-
bung aufgeführt. Sage behält sich vor, 
die Unterstützung von technischen 
Standards und Sicherheitsmaßnah-
men zu ändern, sofern entweder (i) die 
Änderung einer Verbesserung der Si-
cherheit dient oder (ii) rechtlich zwin-
gend vorgeschrieben ist oder (iii) mit 
der Änderung keine erheblichen Ein-
schränkungen des vertragsgemäßen 
Gebrauchs verbunden sind. 
 
Sage bestimmt im Fall von Fortent-
wicklungen nach eigenem Ermessen 
die Leistungsfähigkeit der Software in 
der fortentwickelten Version. Der An-
wender hat insbesondere keinen An-
spruch auf die Aufnahme zusätzlicher 
Funktionalitäten und Programmerwei-
terungen der Software. Sage behält 
sich Änderungen an bestehenden 

Funktionalitäten in der fortentwickel-
ten Version vor. Bei einem Wegfall von 
wesentlichen Kernfunktionalitäten ist 
der Anwender zur außerordentlichen 
Kündigung dieses Nutzungsvertrages 
berechtigt, soweit Sage ihm nicht eine 
Nutzung einer Version mit dieser 
Funktionalität ermöglicht 
 
Die unter dieser Ziffer 2 genannten 
Nutzungsrechte werden dem Anwen-
der unter den aufschiebenden Bedin-
gungen erteilt, dass er (a) die fälligen 
Lizenzgebühren vollständig entrichtet 
und (b) sich vor der ersten Nutzung 
der Software gemäß Ziffer 4 dieser Li-
zenzbedingungen bei Sage als End-
kunde registrieren lässt. 
 
Der Anwender ist selbst für die Nut-
zung der Leistungen, insbesondere 
der Software, die ordnungsgemäße 
Verarbeitung seiner Daten und die er-
zielten Ergebnisse verantwortlich. 
Dies schließt die Erfüllung rechtlicher 
Anforderungen an die Nutzung, Auf-
bewahrung und Archivierung der Da-
ten des Anwenders ein (z. B. gemäß 
HGB, GoBS, GdPDU). 
 
Darüber hinaus bietet Sage als Teil 
der Leistung einen Service. Dieser be-
inhaltet Hotline-Beratung & Software-
Wartung für die jeweilige Lösung in 
dem für die jeweiligen Servicevarian-
ten im Produktdatenblatt beschriebe-
nen Umfang über die von Sage be-
kannt gegebenen Telefon- oder Inter-
net-Adressen. 

2. Nutzungsrechte des Anwenders 

2.1. a) 
Dem Anwender wird durch diese Ver-
einbarung das Recht eingeräumt, be-
stimmten natürlichen Personen Nut-
zungsrechte an der Software bis zu 
der in der Vereinbarung vorgesehe-
nen Anzahl von Named Usern zuzu-
weisen und die Software für den An-
wender durch die Benutzer nutzen zu 
lassen. Ein Named User bezeichnet 
eine natürliche Person die vom End-
kunden auf unbeschränkte Zeit als 
Nutzer eines Produktes bestimmt wird 
und die mittels verschiedenen Endge-
räte auf eine Software zugreift bzw. 
diese verwendet. Die Zuweisung von 
Named Usern erfolgt nach Bestim-
mung durch Sage: 

(i) in der Software durch die Eintragung 
des Named Users in der Benutzerver-
waltung und die Zuweisung des Nut-
zungsrechts/der Lizenz; oder 

(ii) durch die Mitteilung des Namens des 
Named Users, der Zuweisung des 

Nutzungsrechts an einen Named User 
und des Datums der Zuweisung an 
Sage; oder 

(iii) durch die Aufzeichnung des Namens 
des Named Users, der Zuweisung des 
Nutzungsrechts an einen Named User 
und des Datums der Zuweisung in ei-
ner vom Anwender geführten und bei 
jeder Änderung unterzeichneten Liste; 
oder 

(iv) gemäß der von Sage in der Dokumen-
tation der Software vorgegebenen Art 
und Weise. 

Sage ist vorbehalten, die Zuweisung 
zu überprüfen und hierzu die vom An-
wender vorgehaltene elektronische 
und schriftliche Dokumentation zur 
Zuweisung von Nutzungsrechten ein-
zusehen und zu überprüfen. 

Die Named User dürfen die Software 
auf einer beliebigen Anzahl an Endge-
räten (PC, Tablett-PC, Mobiltelefon) 
benutzen, jedoch darf die Nutzung zu 
jedem Zeitpunkt nur mittels eines ein-
zigen Endgeräts gleicher Art durch 
dieselbe natürliche Person erfolgen. 
Eine über den vereinbarten Umfang 
hinausgehende zeitgleiche Nutzung 
der Software oder automatisierte Nut-
zung der Software, insbesondere eine 
automatisierte Nutzung durch meh-
rere natürlicher Personen unter Ein-
satz einer Technologie zum Zusam-
menführen der Eingaben mehrere Da-
tenquellen (Eingaben von Personen 
und Geräten) zur Nutzung eines nur 
einem Named User zugewiesenen 
Nutzungsrechts, ist unzulässig. 

Der Anwender darf die Zuweisung än-
dern, wenn der Anwender die Nutzung 
der Software durch den bisherigen 
Named User dauerhaft und auf unbe-
stimmte Zeit (d.h. ohne Absicht der er-
neuten Zuweisung innerhalb der ver-
einbarten Vertragslaufzeit unter Ein-
haltung der Kündigungsfrist - siehe 
Ziffer 9) aufgibt und durch einen neuen 
Named User ersetzt.  

Der Anwender ist im Falle der Ände-
rung der Zuweisung verpflichtet, den 
Zugang des ehemaligen Named 
Users zur Software sicher zu sperren. 

b) 
Dem Anwender kann das Recht ein-
geräumt werden, Nutzungsrechte be-
stimmten Geräten (z.B. PC, Server, 
Tablett-PC, Mobiltelefon) (im Folgen-
den: Gerät) bis zu der in der Vereinba-
rung vorgesehenen Anzahl zuzuord-
nen, die von einer unbeschränkten 
Anzahl an natürlichen Personen  ge-
nutzt werden dürfen („Device-CAL“). 



Die Definition von Gerät und weitere 
Nutzungsbedingungen werden indivi-
duell pro Fall im Einzelvertrag, bzw. 
Bestellung, festgelegt.  

c) 
Eine Nutzung ist nur mit der zugehöri-
gen von Sage entwickelten Client-
Software erlaubt. Ein Named User 
kann an einem Arbeitsplatz die Client-
Software von Sage und weitere Dritt-
Software-Produkte verwenden, mittels 
derer der Named User die lizenzierte 
Software mit Daten versorgt oder die 
Ausführung der in der vorliegend li-
zenzierten Software vorgesehenen 
Funktionen steuert. Der Umfang der 
Nutzung der lizenzierten Software 
durch den Named User darf in diesem 
Fall jedoch das Maß der Nutzung die-
ser Software durch den Named User 
ohne die Dritt-Software-Produkt nicht 
übersteigen, insbesondere nicht durch 
das Automatisieren der Nutzung der 
Software von Sage. Die gesetzlichen 
Rechte oder von Sage gesondert ein-
geräumte Nutzungsrechte bleiben 
hiervon unberührt. Eine über die ge-
stattete Nutzung hinausgehende Nut-
zung bedarf eventuell einer Third-
Party-Lizenz von Sage. Ein Anspruch 
auf Einräumung von Third-Party-Li-
zenzen besteht nicht. 

d) 
Weitere Einzelheiten hinsichtlich der 
Lizenzierungs-matrix (z.B. Fillialrege-
lung, sonstige Einschränkun-gen) er-
geben sich aus der zum Zeitpunkt des 
Lizenzerwerbs gültigen Preisliste von 
Sage, die auf der Webseite von Sage 
sowie auf Anfrage erhältlich ist. 

2.2. Im Rahmen des dem Anwender ge-
währten Nutzungsrechts sind auch mit 
dem Anwender verbundene Unterneh-
men iSd §§ 15ff AktG zur Nutzung be-
rechtigt, soweit der Anwender Sage 
die nutzenden verbundenen Unter-
nehmen angezeigt hat. Der Anwender 
hat die verbundenen Unter-nehmen 
auf die Einhaltung dieser Lizenz-be-
dingungen zu verpflichten, auf deren 
Einhaltung hinzuwirken und steht für 
Verstöße der verbundenen Unterneh-
men gegenüber Sage ein.    

2.3. Der Anwender darf die Software auf 
der Festplatte speichern und im Rah-
men der aus der Leistungsbeschrei-
bung ersichtlichen bestimmungsge-
mäßen Ausführung der Anwendung 
vervielfältigen. Er ist weiter berechtigt, 
notwendige Sicherungskopien zu er-
stellen. Die Erstellung weiterer Kopien 
ist nicht gestattet. Eine Vervielfälti-
gung des in elektronischer Form über-
lassenen Benutzerhandbuchs, der 
sonstigen Dokumentation und Unter-
lagen (Begleittexte, mitgelieferte Bil-

der, etc.) ist nicht zulässig. Die Soft-
ware muss in der von Sage freigege-
benen Betriebssystemumgebung und 
unter den empfohlenen Hardwarevo-
raussetzungen eingesetzt werden. 

2.4. Die Nutzung der Software ist nur für ei-
gene Zwecke, d. h. die Verarbeitung 
eigener Daten des Anwenders gestat-
tet. Eine entgeltliche oder unentgeltli-
che Überlassung der Software an 
Dritte, die Erteilung von Unterlizenzen 
sowie die Nutzung der Software im 
Rahmen eines Application Service 
Providing für Dritte (ASP) bzw. die Be-
reitstellung der Software als Dienst-
leistung für Dritte ist nicht gestattet. 
Eine Untervermietung der Software ist 
nicht gestattet. 

2.5. Der Anwender ist nicht berechtigt, die 
Software zu übersetzen, zu bearbei-
ten oder in sonstiger Weise zu ändern, 
zu dekompilieren, zu reverse-engine-
eren oder zu disassemblieren. Benö-
tigt der Anwender Informationen, die 
zur Herstellung der Interoperabilität 
der Software mit unabhängig geschaf-
fenen anderen Computerprogrammen 
unerlässlich sind, hat er eine dahinge-
hende Anfrage schriftlich an Sage zu 
richten, sofern nicht solche Verände-
rungen schon gemäß der Produktin-
formationen oder mitgelieferter Daten 
gestattet sind. Sage behält sich vor, 
die erforderlichen Informationen zur 
Verfügung zu stellen oder zu verwei-
gern.  

2.6. Der Anwender ist nicht berechtigt, 
selbst oder durch Dritte mögliche Pro-
grammfehler zu beseitigen. Dies gilt 
nicht, wenn Sage die Vornahme die-
ser Änderungen abgelehnt hat.  

2.7. Der Anwender ist nicht berechtigt Zu-
gangskennungen und/oder Passwör-
ter für die Software an Dritte weiterzu-
geben. 

2.8. Dem Anwender ist es untersagt Urhe-
berrechtsvermerke, Markenzeichen 
und/ oder in der Software enthaltene 
Eigentumsangaben zu verändern. 

3. Inhalt der Serviceleistungen 

3.1. Sage erbringt die nachfolgend be-
schriebenen Leistungen ausschließ-
lich für Standardversionen der Sage 
Produkte, sofern und soweit diese un-
verändert und in der von Sage für de-
ren Einsatz empfohlenen Konfigura-
tion und Systemumgebung in der Be-
triebsstätte des Anwenders genutzt 
werden. Standardversionen sind nicht 
durch Modifikationen auf die Bedürf-
nisse des Anwenders angepasste 
Versionen des jeweiligen Sage Pro-
dukts. In den Vertragsumfang einge-

schlossen und damit unterstützte Pro-
dukte im Sinne dieser Bedingungen 
sind die jeweils zuletzt von Sage zur 
allgemeinen Vermarktung freigege-
bene Version eines Produkts. Nachfol-
geversionen zeichnen sich durch eine 
andere Jahreszahl oder Versionsnum-
mer aus und werden als "Upgrade" be-
zeichnet. Ein Upgrade weist i.d.R. zu-
sätzliche Funktionalitäten im Vergleich 
zur Vorgängerversion auf. Es handelt 
sich meist um technische Weiterent-
wicklungen und/oder funktionale Er-
weiterungen der im Rahmen dieses 
Vertrages unterstützten Standardpro-
dukte ohne Änderungen der wesentli-
chen programmtechnischen Grundla-
gen (z.B. Programmaufbau, Program-
miersprache) und Funktionalitäten zu 
beinhalten. Der Programmname bleibt 
bei Upgrades unverändert, jedoch än-
dert sich die Jahreszahl oder Versi-
onsnummer des Produkts. Sage kenn-
zeichnet Upgrades als solche. Ver-
schiedene Releases des gleichen Pro-
duktes tragen dieselbe Jahreszahl o-
der volle Versionsnummer und wer-
den als "Update" oder "Service Packs" 
bezeichnet und aktualisieren das be-
stehende Produkt, ohne in der Regel 
mit zusätzlichen Funktionalitäten ver-
bunden zu sein. 

3.2. Der Service beinhaltet die im Produkt-
datenblatt angegebenen Leistungen. 
Hierbei kann es sich je nach Service-
variante insbesondere um folgende 
Leistungen oder nur einen Teil von 
Ihnen handeln: 

3.2.1. Individuelle Hotline-Beratung für die 
vom Vertragsgegenstand umfassten 
Software-Produkte durch das Sage 
Supportcenter über die von Sage be-
kannt gegebenen Telefon- oder Tele-
fax-Nummern oder Internet-Adressen. 
Im Rahmen der individuellen Hotline-
Beratung beantwortet Sage während 
ihrer allgemeinen Geschäftszeiten auf 
einen bestimmten Anwendungsfall 
(den Supportfall) bezogene Fragen zu 
den unterstützten Produkten, zur Pro-
dukt-Dokumentation sowie zu Pro-
grammablauf und Anwendung der un-
terstützten Produkte im Rahmen der 
von Sage in der Dokumentation bezie-
hungsweise Datenblatt mitgeteilten 
Konfiguration und Systemumgebung. 
Die aktuellen Geschäftszeiten teilt 
Sage auf Anfrage mit; 

3.2.2. Ziel des Hotline-Supports ist es, den 
Anwender in die Lage zu versetzen, 
einzelne Anwendungsfälle sachge-
recht durchführen zu können sowie 
Probleme selbst zu beheben oder zu 
umgehen. Eine Problemlösung ist je-
doch nicht geschuldet, ebenso wenig 
eine allgemeine Einweisung oder 
Schulung in der Anwendung der unter-



stützten Produkte. Der Hotline-Sup-
port kann daher nur von entsprechend 
qualifizierten und im Umgang mit den 
unterstützten Produkten und der ent-
sprechenden Systemumgebung er-
fahrenen Mitarbeitern des Anwenders 
in Anspruch genommen werden. 

3.2.3. Prio-Hotline  
Leistungsumfang Prio-Ruf: Mit der 
Leistung Prio-Ruf wird der Anwender 
bei Supportanfragen über vorher an  
Ihn kommunizierte gesonderte Ruf-
nummern priorisiert im Sage Support-
center an den entsprechenden Sup-
porter durchgestellt. 

3.2.4. Fernwartung/ Remote Support 

3.2.4.1. Leistungsumfang Fernwartung ("Fern-
zugriffsservices / Remote-Services"): 
Der Anwender erhält die Möglichkeit 
einer Problembehandlung im Support-
fall mittels eines speziellen Fernzu-
gangs auf seine EDV-Anlage. Die Be-
reitstellung des Anschlusses und der 
notwendigen Kommunikationsgeräte 
und -einrichtungen für den Fernwar-
tungszugang erfolgt durch den An-
wender. Das Kontingent für die Fern-
wartung ist auf 60 Minuten pro Ver-
tragsjahr begrenzt. 

3.2.4.2. Bei Verbrauch des Kontingentes in-
nerhalb eines Vertragsjahres kann der 
Anwender weitere Kontingentpakte zu 
jeweils 60 Minuten gemäß der Sage 
Preisliste, einsehbar und herunterlad-
bar unter www.sage.de, erwerben.  

3.2.4.3. Restkontingente werden nicht ins 
Folgevertragsjahr übertragen, sie ver-
fallen entschädigungslos.  

3.2.4.4. Unter Verwendung eines Fernzugriffs 
wird die Prüfung von Datenbeständen, 
Protokollen und Funktionsabläufen 
vorgenommen. Sage und der Anwen-
der stimmen den Zeitpunkt des Fern-
zugriffs online-basiert oder telefonisch 
ab.  

3.2.4.5. Der Anwender muss Sage den Zugriff 
zu seinem System durch Aktivieren 
der ihm zugänglich gemachten Fern-
zugriffs-Software von Sage ermögli-
chen. Der Fernzugriff wird im Rahmen 
einer einzelnen Sitzung nur mit Ein-
verständnis und unter Aufsicht des 
Anwenders erfolgen. Der Vorgang 
kann durch den Anwender oder Sage 
jederzeit abgebrochen werden; 
ebenso kann der Anwender kontrollie-
ren, welche Arbeiten im Rahmen des 
Fernzugangsdurchgeführt werden, 
insbesondere welche Zugriffe auf per-
sonenbezogene oder sonstige Daten 
erfolgen. Der Anwender hat jederzeit 
die Möglichkeit mithilfe des Fernzu-
griffstools Datenverzeichnisse für den 
Zugriff durch Sage zu sperren. 

3.2.4.6. Die Aktivitäten im Rahmen des Fern-
zugriffs (Zeitpunkt, Dauer, Art der 
Fernzugriffe) werden protokolliert und 
dem Anwender auf Wunsch zur Verfü-
gung gestellt.  

3.2.4.7. Der Anwender hat alle technischen 
und organisatorischen Maßnahmen 
selbst zu treffen, die erforderlich sind, 
Datenschutz und Datensicherheit zu 
gewährleisten.  

3.2.4.8. Um Supportanfragen des Kunden mit-
tels des Fernzugriffsservices lösen zu 
können, baut Sage eine Verbindung 
zum Hardware-Client des Anwenders 
auf. Hier versucht Sage bei auftreten-
den Datenproblemen, deren Ursache 
zu ermitteln und Vorgehensweisen zur 
Behebung des aufgetretenen Prob-
lems zu empfehlen und diese auf 
Wunsch des Anwenders im Wege des 
Fernwartungszugangs, sofern und so-
weit dies auf diesem Wege möglich ist, 
zu beheben.  Wenn die Komplexität 
des Problems dies erfordert, kann die-
ses auch durch einen kostenpflichti-
gen Vor-Ort-Einsatz eines autorisier-
ten Sage Partners erfolgen.  

3.2.4.9. Folgende Leistungen werden nicht 
vorgenommen: Überprüfung oder In-
stallation von Drittprogrammen, Da-
tenbankabfragen, Formularanpassun-
gen, Reports, Schnelländerungen, 
Serverkonfiguration oder Systemad-
ministration, Schulungen, Einweisun-
gen.  

3.2.5. Rückrufservice 

3.2.5.1. Leistungsumfang Rückrufservice: Ruft 
der Anwender von einer bei Sage hin-
terlegten Rufnummer aus unter der 
ihm bekannten Hotline-Support-Tele-
fonnummer an und steht ihm nicht in-
nerhalb einer üblichen Wartezeit ein 
Ansprechpartner persönlich zur Verfü-
gung, kann er sich menügesteuert ent-
scheiden, ob er einen Rückruf von 
Sage oder weiter in der Warteschleife 
zu bleiben wünscht. Dies setzt voraus, 
dass der Anwender keine Rufnum-
mernunterdrückung für sein Endgerät 
eingestellt hat. Bei der Wahl des Rück-
rufs erhält der Kunde eine Quittung an 
die bei Sage hinterlegte E-Mail-Ad-
resse, die die Rückrufanforderung des 
Anwenders bestätigt. Binnen einer 
Stunde nach Zugang dieser E-Mail 
wird der Anwender innerhalb der all-
gemeinen Geschäftszeiten von Sage 
zurückgerufen. 

3.2.5.2. Kann Sage den Anwender unter der 
von ihm angegebenen Rufnummer 
aus von Sage nicht zu vertretenden 
Gründen (z.B. besetzt, falsche Ruf-
nummer, falsche e-Mail Adresse, un-

deutliche oder unvollständige Anga-
ben für Rückrufe) nicht erreichen, 
stellt dies keine Nichterfüllung dar. 

3.2.5.3. Der Zweck des Rückrufservice von 
Sage ist es, dem Anwender bei unter-
nehmenskritischen Problemfällen 
kurzfristig Unterstützung zu geben. 
Daher ist die Anzahl der möglichen 
Rückrufanforderungen limitiert auf ein 
Kontingent von 5 (fünf) pro Vertrags-
jahr.  

3.2.5.4. Sage behält sich vor, im Falle einer 
Überschreitung des Kontingents von 5 
Rückrufanforderungen pro Vertrags-
jahr eine Nachberechnung für ein wei-
teres Kontingent gemäß der Sage 
Preisliste, einsehbar und herunterlad-
bar unter www.sage.de, vorzuneh-
men, für die der Anwender sodann be-
rechtigt ist, für dasselbe Vertragsjahr 
noch 5 (fünf) zusätzliche Rückrufan-
forderungen zu stellen. Die erste das 
ursprüngliche Kontingent von 5 (fünf) 
überschreitende Rückrufanforderung 
wird bereits mitgezählt.  

3.2.5.5. Restkontingente werden nicht ins 
Folgevertragsjahr Übertragen, sie ent-
fallen entschädigungslos.  

3.2.6. Gewährung des Zugriffs auf die regel-
mäßig aktualisierte Wissensdaten-
bank für Anwender durch Freischal-
tung über ein individuelles Passwort. 
Die Wissensdatenbank enthält Ant-
worten auf oft gestellte Anwenderfra-
gen und allgemeine Tipps zur Nutzung 
der Sage Softwareprodukte sowie In-
formationen zu allgemeinen Themen 
rund um den Einsatz der Sage Soft-
wareprodukte. Sage hält die Wissens-
datenbank auf ihrem Server zum On-
line-Zugriff durch den Anwender ver-
fügbar, die Verfügbarkeit beträgt 95% 
im Jahresmittel. Inhalt und Umfang 
der Wissensdatenbank und anderer 
zur Verfügung gestellter Informationen 
bestimmt Sage nach eigenem Ermes-
sen. Der Anwender kann jederzeit An-
regungen zur Aufnahme bestimmter 
Informationen in die Wissensdaten-
bank geben. 

3.2.7. Im Falle nur unwesentlicher Änderun-
gen des Umfangs des Services die nur 
unwesentliche Auswirkungen auf den 
Anwender haben, ist Sage berechtigt, 
den Service nach billigem Ermessen 
umzugestalten. 

3.3. Leistungsumfang Softwarewartung: 
Die Softwarewartung beinhaltet fol-
gende Leistungen: 

3.3.1. Zurverfügungstellung von Upgrades, 
während der Vertragslaufzeit; 



3.3.2. Bereitstellung der von Sage allgemein 
freigegebenen Änderungen des je-
weils aktuellen Wartungsstandes der 
unterstützten Produkte ("Updates") 
einschließlich Ergänzung der Doku-
mentation. 

3.3.3. Die Bereitstellung der Updates erfolgt 
ausschließlich mittels Download über 
die Sage Website oder über das ein-
gesetzte Programm. 

3.3.4. Annahme von Fehlermeldungen und 
Beseitigung von Fehlern der unter-
stützten Produkte im Rahmen des Up-
grade-Services oder durch zur Verfü-
gung stellen von Workarounds oder 
allgemein freigegebenen Informatio-
nen zur Fehlerbehebung ("Service 
Packs"); 

3.3.5. Anpassung des jeweils aktuellen War-
tungsstandes der unterstützten Pro-
dukte an während der Vertragslaufzeit 
wirksam werdende Änderungen zwin-
gender gesetzlicher Vorschriften, Dies 
gilt nicht für branchenspezifische An-
forderungen, soweit sie nicht aus-
drücklich im Funktionsumfang des 
Produktes enthalten sind. 

3.3.6. Bereitstellung von Hinweisen und In-
formationen zur Nutzung der unter-
stützten Produkte, zu Seminar- und 
Schulungsangeboten und zu allgemei-
nen kaufmännischen Themen zum 
Beispiel per Newsletter (soweit vom 
Anwender abonniert), Online-Medien, 
E-Mail, Fax oder Brief; 

3.3.7. Sage bestimmt den Inhalt von Upgra-
des, Updates und Service Packs nach 
eigenem Ermessen. Der Anwender 
hat insbesondere keinen Anspruch auf 
die Aufnahme zusätzlicher Funktiona-
litäten und Programmerweiterungen 
der unterstützten Produkte. Sage be-
hält sich Änderungen an bestehenden 
Funktionalitäten vor. Bei einem Weg-
fall von wesentlichen Kernfunktionali-
täten ist der Anwender zur außeror-
dentlichen Kündigung dieses Nut-
zungsvertrages berechtigt, soweit 
Sage ihm nicht eine Nutzung einer 
Version mit dieser Funktionalität er-
möglicht. 

3.4. Sonstige Leistungen: Andere als die in 
diesen Bedingungen genannten Leis-
tungen, wie z.B. Schulungen, Einwei-
sungen, Software-Installationen, indi-
viduelle Formularanpassungen, Über-
prüfung von Datensicherungen, Über-
prüfung oder Installation von Drittpro-
grammen, Datenbankabfragen, Re-
ports, Schnelländerungen, Serverkon-
figuration, Systemadministration und 
Vor-Ort-Support, sind nicht Gegen-
stand dieser Vereinbarung. Derartige 
Leistungen erbringt Sage im Rahmen 

ihrer betrieblichen Möglichkeiten ge-
gen gesondertes Entgelt nach ihrer 
allgemeinen Preisliste. 

4. Registrierung 
Registrierung des Anwenders als End-
kunde bei Sage  
Bedingung für die Einräumung der 
Nutzungsrechte an der Software nach 
Ziffer 2 dieser Lizenzbedingungen ist 
die vorherige Registrierung des An-
wenders als Endkunde bei Sage. Die 
Registrierung kann telefonisch, schrift-
lich oder per E-Mail unter den auf der 
Rechnung enthaltenen Kontaktdaten 
erfolgen. Der Anwender hat hierzu die 
folgenden Daten  Sage vollständig 
mitzuteilen:   
 
* Name des Anwenders bzw. der 
Firma, welche die gegenständliche 
Software erworben hat,  
* postalische Anschrift,  
* Telefonnummer und Telefaxnum-
mer,  
* E-Mailadresse 
* Branche und Anzahl der Mitarbeiter 
und  
* Software-Produkt ggf. nebst erwor-
bener Module, Anzahl der erworbenen 
Clients bzw. Mandanten sowie die Li-
zenznummer des Softwareproduktes. 

5. Test- und Demoversionen 

5.1. Sage behält sich vor, zu Test- oder 
Demozwecken bereitgestellte Lösun-
gen mit einer Laufzeitbeschränkung 
auszurüsten, so dass sie nach Ablauf 
der vereinbarten Testdauer nicht mehr 
einsatzfähig sind. Der Anwender kann 
hieraus keinerlei Ansprüche herleiten. 

5.2. Test- und Demoversionen dürfen aus-
schließlich zu den vereinbarten Test- 
und Demonstrationszwecken für die 
vereinbarte Testdauer und Anzahl der 
Testnutzer genutzt werden. Der Test 
darf nicht in einem operativen Umfeld 
stattfinden. 

6. Pflichten des Anwenders 

6.1. Der Anwender hat für die ordnungsge-
mäße Nutzung des Produkts für einen 
Zugang zum Internet zu sorgen. Die-
ser Zugang muss dauerhaft bestehen 
und dient der Verifizierung des Nut-
zungsrechts des Produkts. Sage ist 
berechtigt, die Berechtigung zum Ein-
satz des Produkts automatisiert nach-
zuprüfen. Hierzu kann das Produkt mit 
einer Überprüfung ausgestattet sein, 
die vor, während oder nach der Ver-
wendung des Produkts die Berechti-
gung überprüft. Die Überprüfung kann 
durch Abgleich von Daten über das In-
ternet erfolgen. Schlägt die Überprü-
fung fehl, ist Sage berechtigt, den 
Leistungsumfang auf die Bereitstel-

lung eines nur lesenden Zugriffs ein-
zuschränken. Im Falle der Einschrän-
kung des Leistungsumfangs trotz be-
stehender Berechtigung des Anwen-
ders bestehen Ansprüche gegen Sage 
auf Ersatz des eventuellen Schadens 
nur im Falle des Vertreten Müssens 
der Einschränkung durch Sage in dem 
Umfang gemäß Ziffer 7. 

6.2. Der Anwender ist für die Schaffung die 
erforderlichen kundenseitigen Voraus-
setzungen für die Nutzung der Lö-
sung, insbesondere die Systemvo-
raussetzungen, Infrastruktur sowie für 
die Telekommunikationsverbindung 
zwischen dem Anwender und Sage 
bzw. den Finanzbehörden verantwort-
lich. 

6.3. Folgende allgemeine Mitwirkungs-
pflichten des Anwenders bestehen im 
Rahmen der Support- und Wartungs-
leistungen, Stammdatenpflege, Da-
tensicherung: 

6.3.1. Der Anwender benennt Sage einen im 
Umgang mit den unterstützten Pro-
dukten geschulten, qualifizierten Mit-
arbeiter als Ansprechpartner. Er hat 
insbesondere dafür Sorge zu tragen, 
dass der Ansprechpartner oder ggf. 
ein vom Anwender beizuziehender 
Dritter von Sage mitgeteilte oder zur 
Verfügung gestellte Handlungsanwei-
sungen, Programmänderungen oder 
Lösungsschritte umsetzen kann. 

6.3.2. Der Anwender ist verpflichtet, stets die 
aktuelle Version der unterstützten Pro-
dukte einzusetzen. 

6.3.3. Der Anwender hat die für die Nutzung 
der unterstützten Produkte, insbeson-
dere von Upgrades, notwendige tech-
nische Einsatzumgebung auf eigene 
Kosten zu beschaffen und zu unterhal-
ten. 

6.3.4. Der Anwender hat die zu einer ange-
messenen Abwicklung der Unterstüt-
zungsleistungen mittels Datenfern-
übertragung (Telefon, Fax, EMail, In-
ternet-Anbindung) erforderliche Infra-
struktur zu beschaffen und funktions-
fähig zu erhalten. 

6.3.5. Bei Fehlermeldungen hat der Anwen-
der die aufgetretenen Symptome, den 
von ihm eingesetzten Programmstand 
nebst Hardwarekonfiguration und Sys-
temumgebung detailliert zu beschrei-
ben, ggf. unter Verwendung der von 
Sage zur Verfügung gestellten Formu-
lare. Erforderlichenfalls sind die Mitar-
beiter des Anwenders zur Zusammen-
arbeit mit den von Sage beauftragten 
Servicemitarbeitern bei der Fehlersu-
che und Fehlerbehebung verpflichtet. 



6.3.6. Von Sage mitgeteilte Passwörter oder 
Zugangsnummern für den Zugang zu 
Leistungen von Sage sind vertraulich 
zu behandeln und angemessen gegen 
Missbrauch zu sichern. 

6.3.7. Der Anwender ist für die regelmäßige 
Sicherung seiner individuellen Daten 
verantwortlich. Sage weist darauf hin, 
dass eine Datensicherung ins beson-
dere vor jeder Support- oder War-
tungsmaßnahme (z.B. vor dem Än-
dern, Anpassen oder Ersetzen einer 
Programmversion) erforderlich ist. Die 
vorgenommene Datensicherung ist im 
Rahmen einer Support- und War-
tungsanforderung vollständig an Sage 
herauszugeben, um Sage die Vor-
nahme einer Problemanalyse zu er-
möglichen. Gibt der Anwender die ge-
sicherten Daten nicht an Sage heraus, 
ist Sage nicht verpflichtet, zur Lösung 
des Problems beizutragen. 

6.4. Folgende besondere Mitwirkungs-
pflichten des Anwenders bestehen bei 
Inanspruchnahme der Softwarewar-
tung: 

6.4.1. Der Anwender hat regelmäßig die von 
Sage für die Erbringung der hiernach 
geschuldeten Leistungen bereitgehal-
tenen Abrufforen aufzusuchen und 
dort von Sage zum Download bereit-
gehaltene Leistungen, Programme o-
der Programmteile abzurufen. 

6.4.2. Der Anwender ist verpflichtet, die ihm 
im Rahmen dieser Vereinbarung zur 
Verfügung gestellten Programme oder 
Programmteile unverzüglich zu prüfen 
und, sofern diese vertragsgemäß sind, 
unverzüglich einzuspielen bzw. zu in-
stallieren, es sei denn, dies ist ihm auf-
grund besonderer Umstände nicht zu-
mutbar. In diesem Falle hat er Sage 
unverzüglich zu informieren, dass er 
nicht den neuesten Programmstand 
der unterstützten Produkte einsetzt 
und hat die Gründe hierfür zu nennen. 

6.4.3. Von Sage mitgeteilte Maßnahmen und 
Vorschläge zur Fehlersuche und 
Fehlerbehebung sind einzuhalten. 

6.4.4. Das Anpassen, Speichern, Sichern o-
der Verändern von Drittprogrammen 
nach Einspielen neuer Programmver-
sionen sowie das Anpassen oder Kor-
rigieren der unterstützten Programme 
obliegt dem Anwender. Sage ist im 
Rahmen der betrieblichen Möglichkei-
ten gegen gesonderte Vergütung be-
reit, hierbei auch vor Ort mitzuwirken. 

6.5. Folgende besondere Mitwirkungs-
pflichten des Anwenders bestehen bei 
Inanspruchnahme des Hotline-Sup-
ports: Vor Inanspruchnahme des Hot-
line Supports sollte der Anwender zu-
nächst prüfen, ob eine Lösung für 

seine Frage bereits in der Wissensda-
tenbank bereitgehalten wird.  

6.6. Der Anwender ist bevor Datensiche-
rungen zur Fehleranalyse überlassen 
oder im Rahmen eines Remotezugrif-
fes zugänglich gemacht werden dafür 
verantwortlich sicherzustellen, dass 
alle notwendigen Einwilligungen Be-
troffener vorliegen, um die Einhaltung 
strafrechtlich geschützter Geheimhal-
tungsinteressen (zum Beispiel Man-
dantengeheimnis, Steuerberaterge-
heimnis) zu gewährleisten. Der An-
wender hat Sage vor der Übermitte-
lung bzw. Gewährung von Zugriff auf 
so geschützte Daten auf die beson-
dere Schutzbedürftigkeit hinzuweisen 
und zu versichern, dass alle notwendi-
gen Maßnahmen zur Vermeidung ei-
ner strafrechtlich relevanten Offenle-
gung ergriffen wurden. Sage behält 
sich vor, einen Nachweis über die Ein-
willigungen einzufordern bevor die 
Leistungserbringung erfolgt. 

6.7. Der Anwender ist verpflichtet, an Sage 
die vereinbarten Entgelte für die Nut-
zung der Software gemäß dieses Ver-
trags zu bezahlen. Haben die Parteien 
Entgelte vereinbart, bestimmt sich die 
Verpflichtung zu deren Entrichtung 
nach der Vereinbarung. Andernfalls 
fallen zugunsten von Sage die Ent-
gelte gemäß der von Sage zum Zeit-
punkt des Abschlusses dieses Ver-
trags veröffentlichten Preisliste an. 

6.8. Sage ist zur Änderung der vereinbar-
ten Entgelte nach billigem Ermessen 
berechtigt. Sage kann frühestens 
nach Ablauf der Initiallaufzeit und ma-
ximal einmal im Kalenderjahr die in der 
Preisliste enthaltenen Entgelte mit 
Wirkung für Bestandsverträge der all-
gemeinen Preisentwicklung anpas-
sen. Beträgt die Erhöhung der Ent-
gelte mehr als 10 %, kann der Anwen-
der binnen eines Monats nach Zugang 
der Änderungsmitteilung diese Nut-
zungsvereinbarung mit Wirkung zu 
dem Zeitpunkt kündigen, an welchem 
die Erhöhung der Entgelte in Kraft tre-
ten soll. 

6.9. Sage wird Rechnungen an den An-
wender als PDF-Datei übermitteln. Die 
Übermittlung kann nach Wahl von 
Sage durch Übersendung per Email 
an die vom Kunden gemäß Ziffer 4. 
angegebene Email-Adresse oder 
durch Hochladen in einen für den An-
wender vorgesehenen Kundenbereich 
auf einem Computersystem von Sage 
erfolgen, wobei Sage an die vom An-
wender gemäß Ziffer 4. angegebene 
Email-Adresse einen Hinweis über die 
Verfügbarkeit der Rechnung per Email 
sendet. Der Anwender ist berechtigt, 
eine Übermittlung einer Rechnung in 
Papierform zu verlangen. Sage kann 

vom Kunden verlangen, dass der 
Kunde die hierfür in der allgemeinen 
Preisliste vorgesehenen Entgelte ent-
richtet. 

6.10. Der Anwender gestattet Sage, sämtli-
che Entgelte gemäß dieses Vertrags 
per Lastschrift einzuziehen. Hierzu er-
teilt der Anwender Sage eine entspre-
chende Lastschriftgenehmigung. Wi-
derruft der Anwender diese Last-
schriftgenehmigung, ist Sage zur au-
ßerordentlichen Kündigung dieses 
Vertrags berechtigt. Im Falle von 
Rücklastschriften ist Sage berechtigt, 
vom Kunden die Entgelte gemäß der 
allgemeinen Preisliste für Rücklast-
schriften zu verlangen. Sage kann 
dem Kunden neue Zahlungsmethode 
während der Laufzeit dieses Vertra-
ges anbieten, deren Bedingungen in 
dem jeweiligen Angebot mitgeteilt 
werden. 

6.11. Kommt der Anwender mit der Entrich-
tung der Entgelte verschuldet oder un-
verschuldet in Rückstand, ist Sage be-
rechtigt, den Leistungsumfang auf ei-
nen Lesezugriff sowie eine Datensi-
cherung einzuschränken. Kommt der 
Anwender mit Entgelten für mehr als 
zwei Monate in Verzug, ist Sage be-
rechtigt, diesen Vertrag außeror-
dentlich zu kündigen, es sei denn, der 
Anwender hat den Verzug nicht zu 
vertreten. Ein Verschulden der Erfül-
lungsgehilfen des Anwenders wird 
diesem zugerechnet. 

6.12. Der Anwender ist verpflichtet über das 
Rechte- und Rollenkonzept der Soft-
ware für die Hinzu- und Abbuchung 
von insbesondere kostenpflichtigen 
Funktionen und Leistungen nur solche 
Nutzer der Software freizuschalten, 
die hierfür  bevollmächtigt sind.  

7. Haftung für Mängel der Lösung, 

Schutzrechte Dritter 

7.1. Sage wird den Leistungsumfang wäh-
rend der Vertragslaufzeit gemäß den 
Regelungen dieser Nutzungsbedin-
gungen aufrechterhalten. 

7.2. Die Haftung von Sage für anfängliche 
Mängel der Lösung ist ausgeschlos-
sen. Dies gilt nicht, wenn Sage den 
Mangel arglistig verschwiegen oder 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sacht hat. 

7.3. Mängel der Lösung hat der Anwender 
Sage unverzüglich anzuzeigen. Die 
Anzeige erfolgt schriftlich unter Beifü-
gung einer Beschreibung der aufge-
tretenen Symptome. 

7.4. Sage wird ordnungsgemäß ange-
zeigte Mängel beheben. Sage ist be-
rechtigt, zur Beseitigung der Mängel 



Änderungen an der Lösung vorzuneh-
men, soweit dadurch die vertragsge-
genständliche Leistung nicht mehr als 
nur unerheblich verändert wird. Die 
Mängelbehebung erfolgt nicht indivi-
duell, sondern durch das Einspielen 
von regelmäßigen Updates. Nur bei 
schwerwiegenden Mängeln erfolgt 
eine Korrektur durch außerplanmä-
ßige Hotfixes.  

7.5. Der Anwender unterstützt Sage bei 
der Mängelbeseitigung und stellt ins-
besondere alle für die Mängelbeseiti-
gung notwendigen Informationen und 
Unterlagen zur Verfügung. 

7.6. Sage haftet dafür, dass die vertrags-
gemäße Nutzung der Lösung keine 
Schutzrechte Dritter verletzt. Der An-
wender verpflichtet, Sage unverzüg-
lich anzuzeigen, wenn Dritte gegen 
ihn Schutzrechtsverletzungen durch 
die Nutzung der Lösung geltend ma-
chen. Er wird außerdem Sage auf 
Wunsch von Sage und auf ihre Kosten 
die Rechtsverteidigung überlassen. 
Der Anwender ist verpflichtet Sage im 
zumutbaren Maße bei der Rechtsver-
teidigung zu unterstützen. Sage ist be-
rechtigt, aufgrund der Schutzrechtsbe-
hauptungen Dritter notwendige Ände-
rungen der Lösung auf eigene Kosten 
durchzuführen. Dies gilt auch bei aus-
gelieferten und bezahlten Teilen der 
Lösungen.  

7.7. Schadens- bzw. Aufwendungsersatz-
ansprüche sind nach Ziffer 5 dieser 
Nutzungsbedingungen beschränkt. 

7.8. Ansprüche aus Mängelhaftung verjäh-
ren in 12 Monaten. 

8. Haftung Sage  

8.1. Sage haftet uneingeschränkt nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sei-
tens Sage, ihrer gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen sowie für 
Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesund-
heit, die auf einer Pflichtverletzung be-
ruhen, die Sage, ihre gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu 
vertreten haben. 

8.2. Für sonstige schuldhafte Verletzun-
gen wesentlicher Vertragspflichten 
haftet Sage, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, dem Grunde nach, je-
doch haftet Sage der Höhe nach nur 
für den typischerweise vorhersehba-
ren Schadens bzw. die typischerweise 
vorhersehbaren Aufwendungen. Et-
waige gesetzliche Minderungs- und 
Kündigungsrechte des Anwenders 
bleiben unberührt. 

8.3. Im Übrigen ist die Haftung ausge-
schlossen. 

8.4. Soweit Sage nach Ziffer 5.2haftet, ist 
die Haftung auf die Deckungssumme 
der Betriebshaftpflichtversicherung 
von Sage beschränkt. 

8.5. Sage haftet nicht für Schäden, sofern 
und soweit der Anwender deren Ein-
tritt durch ihm zumutbare Maßnahmen 
- insbesondere Programm- und Da-
tensicherung  -  hätte verhindern kön-
nen. 

8.6. Die Regelungen dieser Ziffer 5 gelten 
auch zugunsten der Angestellten und 
sonstigen Erfüllungsgehilfen von 
Sage. 

8.7. Die Bestimmungen des Produkthaf-
tungsgesetzes bleiben unberührt. 

9. Vertragslaufzeit und Nutzungs-

dauer; Kündigung des Vertrags 

9.1. Der Vertrag über die Nutzung der Soft-
ware startet mit der Lieferung des Li-
zenzkeys bzw. der Lizenzdatei der 
Software. Der Vertrag ist auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen. 

9.2.  Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 
für die Produktlinien Sage 50 Flex, 
GS-Office Flex, GS-Auftrag Flex und 
GS-Buchhalter Flex einen Monat. 
Jede Partei ist berechtigt, diesen Ver-
trag mit einer Frist von  4 Wochen zum 
Monatsende ordentlich zu kündigen. 
Eine abweichende Vereinbarung be-
züglich Mindestvertragslaufzeit und 
Kündigungsfristen gilt vorrangig. Eine 
solche Vereinbarung erfolgt im Rah-
men des Vertragsschlusses, Bestim-
mung in der Leistungsbeschreibung o-
der Preisliste für die entsprechende 
Produktvariante der Produktlinien. 

9.3. Die Mindestvertragslaufzeit für das 
Produktlinie HWP Flex beträgt zwölf 
Monate. Jede Partei ist berechtigt, die-
sen Vertrag mit einer Frist von drei 
Monaten zum Monatsende ordentlich 
zu kündigen. Eine abweichende Ver-
einbarung bezüglich Mindestvertrags-
laufzeit und Kündigungsfristen gilt vor-
rangig. Eine solche Vereinbarung er-
folgt im Rahmen des Vertragsschlus-
ses, Bestimmung in der Leistungsbe-
schreibung oder Preisliste für die ent-
sprechende Produktvariante der Pro-
duktlinien 

9.4. Der Anwender kann einzelne in der 
Leistungsbeschreibung oder der 
Preisliste als separat hinzunehmbare 
und entfernbare Leistungsbestand-
teile gemäß Ziffer 9.2 und 9.3 im Wege 
der Teilkündigung kündigen. Die Teil-
kündigung kann durch Abgabe einer 
entsprechenden elektronischen Erklä-
rung z.B. im Kundenbereich oder 
durch anderweitige Erklärung in Text-

form gegenüber Sage erfolgen. Im Üb-
rigen ist der Anwender nicht zur Teil-
kündigung berechtigt. Nimmt der 
Kunde während eines Monats in der 
Leistungsbeschreibung oder der 
Preisliste als separat hinzunehmbare 
und entfernbare Leistungsbestand-
teile durch Abgabe einer entsprechen-
den elektronischen Erklärung z.B. im 
Kundenbereich oder Web-Shop oder 
durch anderweitige Erklärung in Text-
form gegenüber Sage in den Leis-
tungsbereich nach diesem Vertrag auf 
oder entfernt diese, fallen die für den 
hinzu genommen Leistungsteil zu ent-
richtenden Entgelte anteilig an.  Als 
separat hinzunehmbare und entfern-
bare Leistungsbestandteile im Sinne 
dieser Bestimmung gelten  auch die 
Varianten einer Produktfamilie mit ei-
nem größeren Funktionsumfang so-
weit der Anwender einen Vertrag über 
eine Variante mit kleinerem Funktion-
sumfang abgeschlossen hat (Beispiel: 
Wechsel von GS-Office Start auf GS-
Office Standard, GS-Office Standard 
auf GS-Office Comfort, GS-Auftrag 
Standard auf GS-Auftrag Comfort 
etc.). Als separat hinzunehmbare und 
entfernbare Leistungsbestandteile im 
Sinne dieser Bestimmung gelten auch 
die für diese Produkte jeweils angebo-
tenen Servicevarianten, soweit der 
Anwender einen Vertrag über diese 
Produkte geschlossen hat.  

9.5. Das Recht jeder Partei zur außeror-
dentlichen fristlosen Kündigung des 
Vertrags aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. Ein wichtiger Grund liegt für 
Sage insbesondere dann vor, wenn 
der Anwender fällige Lizenzgebühren 
trotz Mahnung nicht zahlt oder wenn 
der Anwender die für die Software gel-
tenden Nutzungsbestimmungen nach 
Ziffer 2 dieser Lizenzbestimmungen 
erheblich verletzt. 

9.6. Kündigungen des gesamten Vertrags-
verhältnisses bedürfen der Schrift-
form. 

9.7. Mit Ende der Vertragslaufzeit und da-
mit auch mit Wirksamwerden der Kün-
digung erlöschen die Nutzungsrechte 
des Anwenders. Die Software ist tech-
nisch gegen eine Nutzung über die 
Vertragslaufzeit hinaus geschützt. Ab 
diesem Zeitpunkt ist jedoch noch ein 
Lesezugriff sowie eine Datensiche-
rung möglich. Die Software ist nach 
Ablauf der Vertragslaufzeit einschließ-
lich der vorhandenen Softwarekopien 
endgültig zu löschen bzw. zu vernich-
ten. Dem Anwender ist es jedoch er-
laubt, eine vorhandene Softwarekopie 
zu behalten und beschränkt auf den 
Lesezugriff zu Archivierungs- und Prü-
fungszwecken, zeitlich befristet auf 
den zur Erfüllung gesetzlicher Archi-



vierungspflichten notwendigen Zeit-
raum, zu nutzen. Nach Ablauf dieses 
Zeitraumes muss auch die für Archi-
vierungs- und Prüfungszwecke vorge-
haltene Kopie endgültig gelöscht bzw. 
vernichtet werden. 

10. Technische Sicherungsmaßnah-

men/Audit 

10.1. Sage ist es gestattet den tatsächlichen 
Umfang in welchem der Kunden die 
von Sage bereitgestellten Produkte 
nutzt und einsetzt anhand geeigneter 
Maßnahmen, wie z.B. Vor-Ort-Kon-
trollen, Einsatz von Softwaretools zum 
Tracken etc. zu überprüfen. Der 
Kunde wird Sage hierbei jederzeit un-
terstützen und uneingeschränkt Aus-
kunft erteilen. 

10.2. Technische Sicherungsmaßnah-

men. Sage ist berechtigt, technische 
Sicherungsmaßnahmen in den Sage 
Produkten und Drittprodukten vorzu-
sehen, die der Sicherstellung der Ein-
haltung der vertraglichen Vereinba-
rungen, Nutzungsbestimmungen und 
des gewerblichen Rechtsschutzes 
dienen. Sage darf zu diesem Zweck 
auf Daten auf den Computern/in der 
Hostingumgebung/ im IT System des 
Kunden zugreifen, um die Einhaltung 
der vorgenannten Bestimmungen zu 
prüfen. 

10.3. Audit. Sage ist berechtigt, die Einhal-
tung der vertraglichen Vereinbarun-
gen, Nutzungs-bestimmungen und 
des gewerblichen Rechtsschutzes 
durch Kontrollen des Gewerbebe-
triebs des Kunden und seiner Ge-
schäftsbücher und -aufzeichnungen 
zu prüfen („Audit“). Hierzu darf Sage 
auch den Gewerbebetrieb des Kun-
den betreten, ohne dass es hierzu ei-
ner gerichtlichen Anordnung bedürfte. 

10.4. Sage wird vor und bei der Durchfüh-
rung einer Kontrolle vor Ort im Gewer-
bebetrieb des Kunden: 

- zunächst eine Versicherung des Kun-
den über die Einhaltung der vorge-
nannten Bedingungen einholen; 

- dem Kunden vor Durchführung einer 
Kontrolle vor Ort eine Ankündigung 
mit angemessener Vorfrist von in der 
Regel 5 (fünf) Tagen zukommen las-
sen; 

- die Kontrolle auf die für diese Verein-
barung relevanten Daten, Geschäfts-
bücher und -aufzeichnungen be-
schränken; 

- Kopien nur von für diese Vereinbarung 
relevanten Daten, Geschäftsbücher 
und -aufzeichnungen anfertigen; 

- in angemessenem Umfang sich be-
mühen, den Geschäftsbetrieb des 
Kunden nicht zu stören. 

10.5. Der Kunde wird Sage bei der Durch-
führung der Kontrolle unterstützen und 

mindestens einen autorisierten und 
mit allen Sachverhalten befassten Mit-
arbeiter zur Beantwortung von Fragen 
und zum Auffinden von Informationen 
zur Verfügung stellen. 

10.6. Sage verpflichtet sich, die aus dem 
Audit gewonnenen Kenntnisse ver-
traulich zu behandeln und nur für die 
Zwecke der zwischen dem Kunden 
und Sage bestehenden Geschäftsbe-
ziehung zu verwenden. 
 

11. Schlussbestimmungen 

11.1. Mündliche Nebenabreden sind nicht 
getroffen. Änderungen der getroffenen 
Vereinbarungen bedürfen der Schrift-
form. Sind oder werden einzelne Best-
immungen dieser Lizenzbestimmun-
gen unwirksam, so wird die Wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen hier-
durch im Zweifel nicht berührt. 

11.2. Sage kann diese Lizenzbedingungen 
mit einer Frist von drei Monaten än-
dern. Die Änderungen werden dem 
Anwender schriftlich oder per E-Mail 
mitgeteilt.  

11.3. Soweit der Anwender Kaufmann ist, 
ist Erfüllungsort für die nach dieser 
Vereinbarung zu erbringenden Leis-
tungen der Sitz von Sage.  

11.4. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland mit Ausnahme des UN- 
Kaufrechts. 

11.5. Soweit der Anwender im Sinne der ge-
setzlichen Bestimmungen Kaufmann 
ist oder seinen Sitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort im Ausland hat, wird als 
ausschließlicher Gerichtsstand Frank-
furt am Main vereinbart. Sage ist aber 
auch berechtigt, den Anwender an sei-
nem allgemeinen Gerichtsstand zu 
verklagen. 

11.6. Ergänzend gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Sage 
GmbH -Geschäftsbereich mittlere Un-
ternehmen, wenn der Anwender die 
Software direkt bei der Sage GmbH 
bezogen hat. Im Fall von Widersprü-
chen zwischen Regelungen dieser 
beiden Vertragswerke gehen die Best-
immungen dieser Lizenzbedingungen 
vor. 


